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Informationserlass September 2022 - BERICHTIGUNG

Sehr geehrte Frau Direktor,
sehr geehrter Herr Direktor!

Im Informationserlass vom . September , GZ. IVMi /699-   (Punkt Pensionskonto – Vertragsleh-
rer/innen) und bei den Direktor/inn/entagungen zu Schulbeginn wurde angekündigt, dass die Bildungsdirek-
tion für Steiermark gerne als Serviceleistung anbietet , jene Lehrpersonen bei denen durch die fehlerhafte 
Weitergabe der Beitragsgrundlagen durch die Sozialversicherungsträger an die Pensionsversicherungsan-
stalt infolge der Nachtragszahlung im Rahmen der Besoldungsreform 9 ein Fehler im Pensionskonto auf-
scheint, gesammelt über das Bundesrechenzentrum an den jeweiligen  Sozialversicherungsträger zu mel-
den. 

Es wurde uns nun vom Bundeskanzleramt mitgeteilt, dass die Meldungen nicht mehr zentral angenommen 
bzw. verarbeitet werden, da der Dienstgeber dafür keine Zuständigkeit hat und die Beitragsgrundlagen-
nachweise von der Bildungsdirektion korrekt und vollständig an den Dachverband der Sozialversicherungs-
träger übermittelt worden sind.

Dieses Angebot kann daher nun leider nicht mehr aufrecht bleiben und müssen sich somit die betroffenen 
Lehrpersonen zur Richtigstellung dieser erfassten Beitragsgrundlagen im Pensionskonto direkt mit dem je-
weiligen Sozialversicherungsträger BVAEB oder ÖGK in Verbindung setzen. 

Es gibt folgende Möglichkeiten der Einsichtnahme in das Pensionskonto: über FinanzOnline mit Zugangs-
daten oder Handysignatur, über die Sozialversicherungs-App mittels Handysignatur oder über den Pensi-
onskontolink mittels Handysignatur. 

Der Pensionskontoauszug kann auch schriftlich bei der Pensionsversicherungsanstalt angefordert werden. 

Abschließend darf darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei nicht um ein steirisches, sondern um ein 
österreichweites Problem handelt und nur in der Steiermark diese Serviceleistung angeboten hätte werden 
sollen. 
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In den anderen Bundesländern haben sich die Bildungsdirektionen von vornherein zu Recht als nicht zustän-
dig erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Für die Bildungsdirektorin:

HR Mag. Michael Fresner
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